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16. Jahrgang J918. C = Ci Nr. 89.
OSTDEUTSCHE d(tU-ZElTUNO.

. "',. ,.:c._ ',e,
BresIau, den -9. November 1 18.

Baukostenzuschüsse
für die Errichtung von Neubauten um! Bebelfs auten sowie für die Einrichtung von Notwohnungen.

(Amtlich.)
Der Bundesrat hat am 31. Oktober 1918 die Bestimmun

gcn liber dIe Gewährung Von Baukostenzuschüsse11 aus
Reichsmitteln fcstg"esetzt und der Bereitstellung von
100 Millionen Mark a:1s erste Rate des zur Abbürdung der
Baukosrfenübcrfeuerul1g vorgesehenen Gesamtbetrages von
500 Mi!!ionen Mark zugestimmt. Da dieser BeschJuß' in
Ausfiihrung einer ReichstagsresoJution !£efaßt ist, setzt der
Staatskommissar fÜr da,? WÜ'!mungswesen voraus, daß der
R.eictlstag die angeforderten Mittel bewil1igen wird und
übersandte deshalb bei der Dringlichkeit der Angelegenheit
schon jetzt (I. November 1918) einen Abdrnck der nach
stehend 'wiedergegebenen aUgemeinen BestimmungCH und
der besondcren Bestimmungen fÜr Not- und Behe!fsbauten
an die Hel ren R.egierUnRspräsidenten und den Ohcrpräsiden
ten in CharlottenbllfR tmd ersucht dieselben, bei Dun:hfiHtrung
der nunmehr baJdmöglichst eit1Zuleitenden ßcihiHeverfahren
noch folgende besondere Gesichtspunkte zu beachten.

1. raIls ein von der Wohl1ungskol111nission des Abge
ordnetenhauses einstimmig angenommCHer Initiaüvantrag
al1er Parteien Gesetz wird, ist der Preußische Staat bereit,
mit dC1! Gemeinden Zl1Sammell die vom Reiche niclJt iiber_
nommene HüJfte ,der Baukostenzl\schÜ se mit der Maßgab-e
Z1] Übernehmen, f!aß dIe Gemcinden mindestens ein Viertel
der ZuschÜsse aufzubringen2. Es ist i\ufbringung der Bau

der tÜr solche Bauvorhabcn, die
den Arbeitern. u;ld Ange,',[elJten c;mch1Cr

zugEh  korr:men. sich dje.: Jet;;.terell immit ZuschÜsscn zu

Bauvorhaben tritt
4. f'Üi' die

die V o-rschnfteJ untc[ NI'. I1, 2. Den prcußischen
bleibt es iibcrJassen, ihren Dercc/JJWfIr;-en ellt

weder die BcrechJlt1l1RSart zu H, 2a oder Ir. .?lJ zugrunde ZiI
legen. Von der Befugnls zum ErlaU vou Ausfiihrtll1gsg-rUJld
sätzen (zu vd NI'. III, 3) hat der Reicbs!\ommissar eiu.<:t
weilen Drcht Oebrauch gemacht.

Wählt die Gemeinde die Berec1:H!HUgSart zu H, 2a, so
wird der BaukostenznscImß mit Rücksicht auf die geringere
Biudllng des Banherrn und die sich daraus fiir ihn ergeben
den Gewinnmög]icl1kc.iten in der Regel geringer sein können,
als bei der Berechuuugsart zu 11, Zb. Bei dieser BereclJ_
I1lwgsart ist besonders zu beriicksichtiRC!l, daß die Bindung
eies Ballherrn hinsichtlich der Festsetzung der Mieten nicht
fm die ganze Stand dan er des flauses. sondern nur für einc
verlÜiJtnismäßig kurz begrenzte Zeit -  in vielen rällen
yie1leicht sogar nUr fiir 10 ouer 20 Jahre - eriolgen, daß
der Bauherr also nach Ablauf der Bindtrngsfrist bezÜgJich
der Mietbereclu1Ung freie Hand haben '.vird. Die flöhe des
ßallkostenzuschnsses ist deshalb VOn Fall zu Fa!! in Be
ziehllug zu setzen zu der Dauer der BinduJlgsfrist mit der
Ivlaßgabe, daß, je kürzer die Binduug, desto geringer der
Baukostenzl1schuß festzusetzen ist.

Im Falle der Zugrundc]egllug der Berechnungsart zu 11, 2b
ist auf dem Grunc!buchblatte des Baugrnndstücks zngnTIsten
der Gemeinde eine Sicherungshypothek In Höhe des ge
währten Ballkostenzusßhusses zur Sicherung: der Ver
p[1ichtuIlk des Ballberrn zur Riickzahltmg des Zuschusses

einzutragen. Über den Rang der Sicherungshypothek ist
bei Be}vilJigung des Baukostenzuschusses eine Vereinharung
mit dem Bauherrn zu treffen mit der Maßgabe, daß durch die
F.intragung der Sicherungshypothek die not\vendige Be
Jcihung des Bauvorhabens nicht erschwert werden soll.

5. Die Baukostenzuschüsse werden nur zur Errichtung
solcher Klein- Hnd Mittelwohnungen gewährt, dlc den Var
aussetzull!Z:en der Nr. III, I entsprecher;:, Mit Rücksicht auf
die VerschiedenartIgkeit der örtlichen V rhältnjssc und Be
diirfnisse in den eii1zc1nen LatJd stei1en, die auch innerhaJb
der einzelnen Provinzen, läßt sich eine alJgemeinc., Hir den
Bereich der Monarchie gültige ßcstinIffiung des Begriffs der
Klcln- und Miltelwohnungen lJieht geben. In der R.egel
werden unter Kleinwohnuu:\!,en solche von 1 bis 2, hochstens
3 Räumen nebst Küche, und unter IvI.ittelwohnungen soJche
von 3 oder 4 R.äumen nebst Küche zu verstehen sein. Nach
NI. 111, 2 ist auf di'W Verhältnisse 'des. einzelnen Fal1es
wcitcs[g-ehende Rücksicht zu -nehmen, insbesondere kann
also, \venn es sich planmäßig danJl'B handelt. den BedÜrf
nissen kinderreicher Familien zu entsprec.hen, die Ranm
höchstzahl fÜr einzelne \V ohnungcn höher angesetzt werden.
J\llaßgebend in aUen Fällen sind vornehmlich auch die ört_
lichen Ge\"I.rQhnheiten.

6. Zur Sicherung der gegebenenfa!!s auf Gnmd deI
Nichteinhaltung der Verpflfchwruren allS Ziffer ]1. 3a und b
eilltrc!enden Rlickzahhmgsvcrpflichtung ist ZU9;unsten der
Cicmemde ein.e Siche(!I!i&sh:nwthek in Höhe der ctIlpfangenen
ZIlsciJiisse dem ßauRflIudstück eifiZI1{ragcIJ. InJlsichtlich
de,:; dieser Sieheri1ngs!lypoHrek gilt das Zll
NI'. cl

111 Al;sfiiilrU!l  Vorschrift zu II,3e der Bestimmnl1.!(cn
\\'elden Gemeinde]], il1 denen ein \\'ohnungsnach
wcis Bauherrn zweckmÖßIg die Verpflichtung
aufel fegen, soJche kinderreiche familien, Familien von
Kriegsteilnehmern und Krie:\!,sbeschädigtell sowie der im
Kriege (jciallenen, die ihm \ on dem \N ühmmgsnacl1\veis
gC'I'.,-iesen werden, in dlC zu vermietenden WOhnungen
zunehmen, sofern nicl--tt in dei Person der Mieter ein .wkhti
,!'.cr Grund zur I\blcht1i1ug dCI Aufnahme in di.e Wühmmg
vurliegt. FÜr dIe NIchteinhaltung der Verpflichtung wÜrden
Vertragsstrafen Zn yereinbaren sein. Diese Vertragsstrafen,
so\Üe diejenigen aus Ziffer II. 3 Ahs. 3 der Bestimmungen
sInd durch hntragung einer Sichel llngshYPothek bis zum
fi'öchstbctrage der gesamteil Strafen gleIchfaJls zugunsten der
CicJlleim!e lind mit dem nach dem obcn'erwähuten Grundsatze
näher zu vereinbarenden Range zu sichern.

7. HinsIChtlich der Verrechnung' etwaiger von dem Bau.
herrn zuri\c!-:gezahlter Beträge (zu Vgl. Nr. Ir, 6) bleiben be
sondere Bestimm1111?:en vorbehalten.

8. An den Rlickzahlungen auf Grund der Ziffer II, 7
hahcll das Reich, der Bundesstaat und die Gemeinde nach
dem VerhiUtnis des gezahJten Zuschusses AI!tei1.

9. Die Lage erfordert es dfingcnd, aJIe Anträge auf Bei
hilfen ,vegen BaukoMeniibertel1erung als besonders dringlich
ztf behandeln llnd ohne irgendwelche unnötige :Förmlichkeiten
mJf kÜrzestem Wege zu erledigen. Die von Eurer (Tit) zn
steHenden Anträg-e auf Bewilligung von Baukostenzuschüsscn
sind unter Benntzung (der anliegenden beiden Muster) eines
rrag:ebogens  inzllreichen. Diese Anträge sind vorzugsweise
zu beschleunigen. Von der Vorjage eitlcs Antrags ist bis
auf weiteres in denjenigen ritUen abzusehen, in denen die
Reichs- lind StaatsbeihiJfe zusammen nicht. mehr als 1000 JI.
(Eintallsend Mark) beträgt. Hinsichtlich dieser Bauvorhaben
wird dfe Ertei1ang des ßeihilfebeseheides Eurer (fit.) liber
Iassen (zu vgJ. Ni". IV, 4 der Beding[l11gen).Enre (Tit.)
\Vollcn mir mouatlich Nachweisungeu iiber die erfolgten Be_willignngen vorleger:. (gCZ, v. Coels.)
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Bestimmungen des Bundesrates für die Gewährung von Baukostenzuschüssen aus Reichsmitteln.

Zur Behebung' der durch die vorÜbergehende, Über
maßige Verteuerung des Baucns eingetrc1cIlCIJ Hinderungen Hir
die Beschaifung neuen Wohnraums gewährt das Refch ßau

für .Errichtung von Neubauten und Be
sowie die Einrichtung von Notwoltnl!l1gcn

nach folgemkn Bestimmungen:

!. AIIgemeines.
von BaukostenzuschÜssen findet nur

und i11 der erstet1 Ubergang zeit nach
ein Anreiz fü, das private Unter

VOn Neubauten auf privatwirt
und eine d] ingende Wohnungs

dauernde, alsbald ?:!1 bei: iedigeIlde
von V'/;()hnge!cgcnhcitcn auBel

1. DIe
wahrend des
dem Kriege
nehmertum ZLlf
sc!tafthcher Orr!lldla edas UJld

der Bal!ko ieIlilbertcucrung
trägt da  l eich die

daß ..die BundesstaatcJI oder
ihsammen die \Veltere

deren Arbeitern und Ange
Lage \'oraussichthch zu

Nr. JV, 2), sind an der Anf
angemessen zn beteiligen.besonderes anzuder vor

anteiligen Verhältnisses dcr VU1i dcn
aufzubringenden Betr u ;e ist

werden nUt fiir diejenigen
ßecltirfnis an Klejn_
]lud Jänd1iche Be

in denen ein
fÜr die
JIJ, 1) besteht.4. Der hlr Wohlllmgs\.\'esen kann nach

Benehmen mit tleH! ihm bei eRcbencll Ausschuß dw Iiöchst
zahl der fÜr einzelne Gebiete mit Unterstiitwng aus Reichs
mitteln zu erbauenden Wohnungen von Jahr zu Jahr fest
setzen.

11. Gewiihrung uud Berechnung der Beihilfen.
1. Die BaulwstenzlIschiisse können al1 Gemeinden, ge

rneLDt1iitzÜ e BauYereini ungel1 und privi1te Bauuntel1lehmer
dlc Bauherren bereit sind, die an die

zu knÜpfenden Bedingllllgen fiil
zu Übernehmen lind durch

Teil des Bauaufwaudes Ü,t je nat:h
eier Landeszcntralbchörde zu berechncl!:

entweder nac!J dern Unterschiede z\\'ischen dem tat
Jierstc1!ungspreis und dem Baua-uhvflnde fiir

einc!! Rleicher AI t und Beschaffenheit nach
Eint! iit daucl !leier Verh iJlnisse oder

b) nach dem L'ntcischicd zwischen dem latsÜchlichcn
IicrsteJ!ungspreis lind dem dauernden Ertragswert, der
sich durdl Kapitalisierung der fiir gleichartige Woh
nUl]gen in der betreffenden Gemeinde voraussichtlich

Mieten ergibt.
umfaßt die Grul1derweruskosten,

AnliegerleistulIg-en" Die Grunderwerbs
Dm in der Höhe angesetzt werden,

Kriege entspricht.
der Wahl dei Berechnungsart zn b späler

daß lJei Gewährung des Baukostenzuschusses
Mieten im VerhältlJis zu den Mieten, dl(  filr

Wohnungen der nämlichen Gemeinde
werden, ZII niedrig sind, so Imnn von der

zusÜindigen Behörde eine Erhöhung der Mieten angeordnet
\vcrden. In diesem Faile ist der jährJjche Mietemehrertrag,
soweit er nicht zur Deckung erhöhter Lasten des Hausbe_
Itzers benbtig-t wird, an die Gemeinde zu zahlen. Der Bau
herr kann sich Yüll dieser Verpflichtung dadurch befreien,
daß er einen dem lcapitalisierten Mietemehrertrag entsprechen
den__ Teil des Baukostenzuschusses zurückz,ahlt. Die Ver
pflichtungen des Bauhenn sÜ{d durch Eintragung von
Sicherungshypotheken sicherzustellen.

3. Der B.l.l1herr hat v.or Gewährung der Baukostenzu
schÜsse, abgesehen von der zu Nr. 11, 2b erw[lhnten Yer
pflichtung, fiir sjch und seine Ret.:h!.snachfo1gel' auf die Dauer
von mindesteQs zehn Jahren folgende Verpflichtungen zn
iibernehmcn:

a) die Mietcn cn1schließ!jch aller Nebenabgaben nur mit
vorheriger Zustimmung der Gemeinde oder des Oe
meilJdeverbal!des festzusetzen,

b) das GrundstÜck einschließlich der darauf zu errichten
den Baulichkeiten ohne 'vorherige Zustimmung der Ge
meindebehbrde nicht zu anderen als Wohn zwecken zu
benutze11,

c) kInd CI rciche Familien, Familien von KriegsleilllChmcrn
nncJ Kriegsbeschädigten sowie der im   Kriece Gc
fallenen bei der Vel1mehmg \"on \Volmungen vorzugs
weise zu berÜcJ\:sichiigcll.

Bei Nichteil1haltlll!  der zu a und h genannten Ver
pflichtungen wird der Baukostenzusclmß zur R.ite1\:_
nhlung fallig. Dies grundbuchIich zn siclJerlJ.

r'i!r die  icbtejnhaJtI!!lg der Verpflichtunp; Zl1 c ist eine
Veltragsstrarc festzulegen und gleichfalls grnm1buchlich zu
ichern.

4. Die Baukostenzuschiisse werden deu BaulIerren in
11<iI"ell, in Jel 1-\\ l?:el nicht riickzahllw_len unverzinslichen Be

ew ihrt.
Der Anteil des l<.clchs an dC11

allsgezahlt werden, wenn die
des Baues !lud die Sicherungen ans 3 nachge

wiescn sind.
6. Ist der Bauhen der Gemeinde odc!" dcm Cicmeinde

verbande gegeniiber zur Riicll:zahlung Jes Baukostenzu
schusses oder eilles Teiles desselben oder zur fIeral!s.whlllJlg
des 1V\.ietemehrertrags so hat an d:::n R.ücldlÜssen
auch das Reich nach dem seines Zuschusses Anteil.

7. Der Bauherr oder sem Rechtsllachrolger kann sich
durch Ri'1ckzahlung des Baukostenzuschusses nebst 5 v. H.
Zillsen seit dem Tagc des Empfanges des Zuschusses jedel
zeit von den zu Nr  3 festgelegten Vef!)f!ichtuugen befreien.

111. Ausführungsgrundsätze für die Gewährung und Be.
rechnung der Baukosleubeihil!en.

1. Die Ballkostenzuschiiss'e \>,'erden gewhlHt iür  ie
Schaffung von Wohnungen, elie nach Größe, AlJordulIng,
Rallmzahl, R.aum!Jöhe und Ausstattung elert odsiib1ichen Be
dill fnisscn der minderbemittelten Bevü!l(cr1Jng, allch des
Mittelstandcs. insbesondere deujenigell kinderreicher Fa
!niliclt dieser Bcvölkcf!lngskreise, entsprechen. Kleinvieh
stülle ltl1d ÜlwJiclIe R.iiume geIten als Zubehör.

2. Bei Fcstsleilllng des vorausslchtliehcn daueruden
Mehraufwandes an Baukosten (zu VgJ. Nr. IJ, 2a) sind die
Vcrh i!tt1iss.e des Einzelfa1!s nach Möglichkeit in RÜcksicht
zn nehllIcil.

3. Der Reichskommissar fÜr \VohnllngswescJ1 kann nach
Beitehmen mit dem Ausschuß inllerhalb der be tebel1den Be
stimmungen AusrÜhrungsgrundsätze für die Gewährung und
Berech!lung der BaukostcnzusehÜsse iestlegen.

IV. Durchführung des Beihilfeverfahrens.
1. Die DurchfÜhrung des Verfahrens liegt den Gemein

den bzw. Gemeindeverbänden ob. Sie fÜhren die Verhand_
lungen mit dc!! Bauherren und zah en an diese die Baukosten
zuschiisse allS, während ihnen die vom Reiche und Staate
zu übernehmendeIl Teilbeträge erstattet werden.
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Die Gemeinden usw. haben zunächst eine Prüfung dahin

vorzunehmen, in welchem Umfange ein W!ohnbedürfnLs Yor
liegt, und ob es sich um einen dauernden oder nur um einen
durch die Kriegsvcr]1ältnisse vorübergeh 1Jd hcrvor erufene11
Zustand hal1dclt. Sie haben die PrÜfung der BallVOrlJabell
in technischer und \.virtschaftIicher BezichunJl: vorzunehmen
und alsdann die Anträge nebst dem Vorschlag der Gemeinde
usw. der Landeszentralbehörde oder der von dieser bcauf
tl agtcn I:3czirkssteIle einzureichen.

2. In dem Antrag ist  ofweg die Frage zu erörtern, ob
lind in welcher Höhe Arbeitgeber, deren Arbeitern !lnd An
gestellten die Wohi1llIIgcn nach ihrer Lage voraussichtlich
zugute. kornm-en werdcn, skh mit Leistungen il1 ßaulancl,
Baustotfen oder in bar an der HersteJiung der WohnuHKell
betc!!igclI wcrden und wie diese, Beteiligung gesichelt ist.

Ist einc nach Auffassung der Landeszcntra}behörde ge_
niigcnde Beteiligung olme ausrcicllCudcn Grund nicht nachge
wiesen, so kann die Beihl!fe vCI.wci.r,ert oder herab\!esetztwerden. 

3. In de-rn Antrag ist ferner nachzuweisen, ,ver den Bau
ausfuhre!! soU, fiir dCII die Beihilfe- erbeten wird, von wem
und unter wclchc]] Bedingnngen das Baugeld gegeben \Vird
und ,ver Eigentiimer (fes Grundstücks ist. LaJ2;epldne' lmd
Grundrisse sind beizufügen.

4. Der Antei1 des Reichs all den Baukostenwschiisscn
,vird aui der Oemeinde oder des OClneindevcrbandesnach durch einen Beihiliebescheid l)e\ViJlj t. Die Landes
zentralbehöl-de kann der höhel en VenvaltllngsbehbrJe die
ErteiJung des Bcsclwids Über]assell._ wenn der Aliteil des
Reichs im einzeJnen raJ1e nicht mehr als 750 .1/ (Siebel1
hllndertundfi.infzi\; Mark) hir eine Falni!ienwohnung betragt.
Gegen den Beihilfebescheid dei höheren Verwaltllngsbehörde
ist fÜr die Oemeinde oder den Oemeindeverhand die Be
schwerde an die Landeszentralbehörde binncn zwei \V'ochen
zuläsSig.

5. Dic !1:YTlothe1cafischcn IJIld sotlstigeIl SicherlllH,:cn (zu
vg1. Nr. II. 2 und 3) sind zugnl1sten der Gemeinde oder des
OCrl1cindevcrbandcs zu bcste l1cJ1.

6. Mit der Ausfijhrun  der Bauten ist spätestens -sechs
Monate nach Bewilligung des Baukostenzuschusses zu be
p; nnen.  ird diese Frist überschritten, so verliert der Bei
hilfebescheid seine GüJtigkeit. es sei denn, daß die Landes
zentralbehörde aus besonderen GründeJi die :Frist verlängert.

7. Für die Illgebrauchnahrne des Baues is.t im Beihilfe
bescheid ein Termin festzusetzen. Wird dieser Termin ohne
geniigenden Grund erheblich Überschritten, so kann der Ba\J
kostenzl1schuß durch die Landeszentra1behörde entsprechend
gekiirzt oder ganz versagt werden.

S. Dem Rcichskommissar sind von den Landeszentral
?ehördell auf Verlangen l!9_ersichtcn übt;- die flöhe der er
to/gien Bewilli!tungeu vorzulegen.

Die Landeszentralbehördep !cgert vierteljährlich dem
Rcichskornmissar Übersichtetl Über die von ihnen gezahlten
Bauhostenzllschiisse (nuter Angabe der Empfänger, der B u
S-UlTjmE:n Ul]Q der Übcrtellerungsbeträge sowie der Art und
Zahl der d .dllrch zu errichtenden \Vohnungen) Vor. Auf
Grund der Ubcrsicht erstattet das Reich den Bundesstaate!!
die allf deH Reichsfiskus entfallenden Tellheträge der nach
diesel.l Bestimmungen festgesetzten Baukos.tenzHschlisse. Aus
dCn übersichten, fÜr flie der R.eicllskommissar für WQhnungs
wesen ein besonderes Ml1ster yorschreiben kann, müssen die
Ang-aben zu ersehen sein. die Zllr überwachliDg eines gleich
nÜßig"en \.oJIzugs der 13estitnHlI1ßRen erforderlich sind.

.9. Auf Bauten. die nach dem 1. ltIli 1918, aber vor Er
laß dieser BestfmrrnmgeIl, allgefangcll oder ausgefÜhrt wOlden
sind, iinden diese Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Soweit Gemeinden oder Oemeindeverbände im tIinb1ick
auf die in A lIssicht stellende finanzielle tIi1fe des Reichs und
des Staates bci ci.Q:eTJcn oder fremden Bauten die Baukosten
libcrteuewng- gedeckt oder ZII decken sich verpflichtet und
dabei im wesentlichen im Sinne dieser Bestimmungen ge
handelt haben, kann Ersatz nach Maßgabe dieser Bestim_
mlIng:en erfolgen.

10. Für die Gewährung von Baukostenzuschüssen zur
Errichtung von Behelfsbauten und Notwohnungen werden be
sondere Bestimmungen erlassen.

Besondere Bestimmungen über die Gewährung von Baukostenzuschüssen zur Errichtung von
Behelfsbauten und Notwohnungen.

I.

Behelfsbauten sind Bauwerke, die nach der Art ihres
technischen Aufbaues und der Natur der verwendeten Bau
stoffe auf eine geringere als die Hir Wohngebliude im allge
meinen ÜbJicl1e Lebensdauer berechnet sind; insbesondere
gehören hierher Iiolzbauten, Baracken u. dgL

Notwohrwugen sind Wohngelegenheiten, die jnfolge des
Umbaues oder der Installdsclzung VOll an und für sich für
den dauernden Allfcnthalt von Menschen geeigneten aber
ballpoJjzeilich nicht von vornherein dafiir  u.l;cla SClleIl
R tumen, vorÜbergehend fÜr \Vohnzwec!ce herangezogen
werden (Einrichtung: von Dach- und Ke'lIerwolmungen u. dgl.).

Auf die Um\vandlung von LÜdet! in Wohnräume finden
dic Vorschriften übcr NotwoJmungel1 Anwendung.

FÜr die Abbiirdung der 'Ba!ikostenüberteuenlllg bei Er
richtung von Behelfsbauten lind Notwohnungen gelten folgende besündel e Bestimmungen: 

1. Om11dsätzlich ist fÜr WohlJzv!ecke nur die Errichtuug
solcher NotwohlllWgen und Behelfsbauten zuzulassen, die in
der Iianptsache Jediglich gegen die baupolizeillichen Vor
scllriften Über die Wohndichtjgkeit bzw. Standfestigkeit und
die Feucrs!ichecheit verstpßen, Im übI'i.g .n aber hinsichtlich
der rlöhe, LiIftung, Belichtung, Zugiinglichkeit, Abgeschlossen
heit und des Schutzes der Räume gegen Feuchtigkeit im
wesentlichen der Bauordnung entsprechen.

2. Bei Prüfung, der Bauvorhaben ist darauf Riicksicht zu
nehmen, ob die zu errichtenden Wohnungen in gesundheit
licher und wohnungsfürsorglicher IiinsiclJt derart einwand

frei sind. daß eine fünfzehnjähfige ßenutzungsdauer zu
keinen Bedenken Veranlassung gibt. Erscheinen die zu ge
winnenden Wohnräume so wenig einwandfrei, daß nur eine
geringere als iiinHährige Benutzungsdauer i!J Aussicht lI:e
nommen werden kann, so darf ein Reichszuschllß überhaupt
nicht gewährt werden.
, 3. Zwecks Berechnung der flöhe des zu gewährenden
Baukostenzuschusses sind zunäc1ist die Kosten des Bauvor
habens zu veranschlagen. Aisdann sind dle jährlichen Auf
wendungen zu berechnen, wobei für Notwohnungen eine
7 prozentige, für Behelfsbauten eine höch&tens 6 prozentlg:e
Verrentull.": der Baukosten zugrunde zu legen und die Til
gungsquote so hoch einzusetzen ist, daß das aufgewendete
Kapital unter Einstellung eines Zinsfaktors von 5 v. tl, unter
Zinszu\vachs innerhalb der für die Benutzung des Bauwerkes
zugelassenen Zeit vöHig abgetragen werden kann. D n so
errechneten jährlichen Aufwendungen ist der voraussichtliche
Jahrcsbdrag der Mieten gegenüberzusteHen und der Unter
schied gleichfalls unter Zugrundelegung der zugelassenen
Beuutzungsdauer und eines Zinsfakto-rs von 5 v. H. unter
Zinszuwachs zu kapitalisieren. Oie bei dieser Berechnung er
haltene Summe gibt den Bdtl'ag der Ballkostenüberlteuerung-an.

Die nachstelJcndcn übersichten zu II (A und B) geben
die kapitalisierten Werte an; unter IU ist die Berechnungs
art an zwei MusterbeisPielen gezeigt.

4. FUr die Abblirdung der nach Nr. 3 berechneten Bau
kos.tenÜberteuerung durch das Reich. die Bundess.taaten und
die Gemeinden gelten die allgemeinen Vorschriften mit Aus
nahme der Ziffern II Nr. 2 Abs. 2 bis 4; Nr.  b, c und Abs. 3
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sowie III Nr. 2 entsprechend. An Stel e der in Il Nr. .3 vor
gesehenen Frist von min-destcns 10 Jahr0!I tritt die bei Fest
stcHung des ßaukostenwschusscs in Rcch11lmg gestellte Be
nutlmngsdaucr.

5. Betragen die Umballkosien weniger als 1000 .11. für
eine W/ahnung, so kann die Landeszentralbchöl'dc der höheren
Verwaltung-sbehörde oder der Gemeinde oder dem Oemeindc
verbande die EI'teilung des Beihilfebes'Chcides iiberJ:assen. so
lange sich die zu ge\vährellden R.ekhsznschüsse innerhalb
des von dem Reichskommissar für \V ohnungswesen nach
Anhörung der Landcszentralbehörde fÜr den Gemeindebezirk
festgesetzten Qesamtbetrag's ha!ten.

6. Beim Umbau von Läden Wohnungen darf die bis
fjjr den Laden zu Miete zur Berechnung

des l1icht berÜcksichtigt werden.
11.

Übersicht A
zur Berechnung der Titgungsquote:

Die Jahr liehe durch die em Kapital von
100 Mk. getilgt wenn die Tilgung erfolgt I:I5 Jahren. Mk.

10
15
20
25
30
40
50

Übersicht B
zur ßerechmmg des l(apitaJwerts des IJl1terschieds 2,wigchen d€.t

jährlichen Aufwendungen Ui1G. Eilll ahroei1:
eine  Whrhdwn Allrwandcs \'011 Ion JVd\.Der

lJcträgt eine
5 Jahren>

lU
JS
20
25
3fJ
10
50

VO!]

1''11<:.

HI.

Ntusterbeispiele:
A. Pür ahJe Notwohnung.

Die UmbaIlkosten seieil mit 3000 MI\:. ehe 711 crzle1eIIdeMiete mit 350 f'vlk. '
a)

7 Y. H. von .3000 1....llc -::- 210.1111 .rv', k.
......=r  ;:;"L ,"n .,'Tilgung

b)

Summe, ' '. 7.53,nn 011\.
uavo11 ab die jiihrJiche Miete mit .  '

jührlichen Mehrauhvand \'011 -!03,nn Mli:.
betrÜgt mithlll

40JX4, m  = 1744,73 "
10 fahre:wie vor. 210.cQ MI\:.
. . . . . . . . . ,= 238,(11) "

Summe, . '. 118,110 LVIii:.
... 3fiO,ou

Ti1gUI1P;

ab Miete. .., .
.iährlicher MeltraufwanJ . .
Überteuerung 98X7,nt7 . .

c) Bcnut:tungsdauer 15 Jahre:
Auhvendungetl wie vor
TiJgung 30X4>a3  . , .

9S,00 Mk.

...   756,7 .:....

Miete.
überteuerung,

. . .. 210,00 Mk,

...
Summe . . " .349,00 Mk.

. . ., 350,00 ". =

B. für einen Behelfsbau,

Die Baukosten seien mit 10000 MI\.., dIe zu erzielende
Miete mit 700 Mk. veranschlagt.

a) Beuutzungsdauer 15 Jahre:
Aufwendungen 6 v. tL von 10,000 Mk. = GOO.I\O Mk.
Tilgung 100X4,634 . , . . . . = 463,no ..

Su"mmc . . , . 1063,\10 IVlk.
da\'on ab die jährliche JI,'ictc mit , . '. 700,00 "
ergibt eil1en iährllcl1en Mel1raufw811d von 363,00 Mk.
DIe überteuerung beträRl mlthm

363XlO,379 7 = 3768,00 ,.
b) ßeJllltzung-sdauer 3(1 Jahre:

Aufweildnrwctl wie vor 000,00 MI\:.
Tilgung 100XI, oJ >. . . . . . = 150, () "

SUlHme . , . 750,00 Nlk.ab Miete . . ..:.....:....:.. 700,(:
Mehraufwand, ' 50.0,) Mk.50X15,37   . . ,

c) BCIlutzungsdaner 40 Jahre:
Auhvenchrngen wie vor GOO,oo Mk. 
Tilgung- lOUXO,B 8 . . . . ___-ßü.£......z.:....

ab Miete. . '
überteuernng

S lIl1l1Ie 683,110 Mk.
. .. 700.M ..---:;.Mk

Amtikhes.
Nummer smd

Js. yerbTIentJrchten
fÜr Gas WÜII1IUI1,gS, Bundesrate; fiij d;e GcwÜhl rmg,

von DaukosteilZlJ ch,issen aus ,J. (1](' !.)(..' OlldereJ1 Be"tiJ1ln1l1iIj2;;;U 7ur l1vd
veröffentllcllt. Uni sp itel

wird ee; seHI, slch dtC Nunmler gut
bewahren,

(1 ===== 0
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